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Die national organisierten Fi-
scher haben grosse Pläne am
Moossee. Sie möchten auf dem
Gelände der ehemaligen Fisch-
zucht ein umfassendes Dienst-
leistungs-, Informations- und
Besucherzentrum errichten, ana-
log jenem der Vogelwarte Sem-
pach.Doch nachdemdas Projekt
des Fischzentrums Schweiz vor
knapp zwei Jahren vorgestellt
wordenwar, kam es kaummehr
vorwärts – unter anderem we-
gen der Pandemie.

Zudemdauerten dieVerhand-
lungen zwischen dem Projekt-
team des Schweizerischen Kom-
petenzzentrums Fischerei und
GrundeigentümerRobert Bachof-
ner längere Zeit. Es ging einer-
seits um Personalien in der Stif-
tung, die extra für den Bau und
den Betrieb des Fischzentrums
gegründet werden sollte. Ande-
rerseits umdenPreis. Soversuch-
te Bachofnerdie ehemalige Fisch-
zucht via Immobilienportale auf
dem freien Markt zu verkaufen,
zumRichtpreisvon 1,76Millionen
Franken.Mehrals die Fischerbe-
reit waren zu bezahlen.

Besitzer sauer
auf Gemeinde
Die Situation drohte zu eskalie-
ren, als im letzten Juni die Ge-
meindeversammlung Moossee-
dorf für das Areal eine Zone für
öffentliche Nutzung beschloss.
Darauf ist einzig der Betrieb des
Fischzentrums möglich. Durch
diesen Entscheid fühlte sich
Bachofner verschaukelt. Die Ab-

stimmung fand statt, obwohl
noch kein Vorvertrag zwischen
Bachofner und den Fischernvor-
gelegen hatte.Daswar imVorfeld
noch als Bedingung angegeben
worden. Die Gemeinde legte das
Geschäft aber trotzdem vor.

Deshalb legte Robert Bachof-
ner beim kantonalenAmt fürGe-
meinden und Raumordnung
(AGR) eine Stimmrechtsbe-
schwerde ein. Mit der Zone für
öffentliche Nutzung würde das
Grundstück an Wert verlieren
und könnte kaum an eine Privat-
person verkauft werden, beton-
te Bachofner. Das komme einer
materiellen Enteignung gleich.

Reservationsvertrag
unterschrieben
In den letzten Monaten fanden
weitere Gespräche zwischen Ba-
chofner und den Fischern statt.
Die Gemeinde versuchte zwi-
schendenverhärteten Fronten zu
vermitteln. «Wir haben ein Inte-
resse daran,dass das Zentrumbei
uns gebaut wird», sagt Gemein-
depräsident Stefan Meier (SP).

Diese Vermittlung hat ge-
fruchtet. Ende des letzten Jahres
wurde die Stiftung Fischzentrum
Schweiz gegründet und imHan-
delsregister des Kantons Bern
eingetragen. Die Verantwortli-
chen hatten stets erklärt, dass
diese erst gegründet werde,
wenn man sich mit dem Grund-
besitzer einig geworden sei. Das
ist nun der Fall.

«Wir haben einen wichtigen
Zwischenschritt erreicht, die Pla-
nung geht weiter», sagt Adrian
Aeschlimann, Geschäftsführer

der Stiftung. Der Reservations-
vertrag für das Grundstück sei
unterschrieben.DasArealwerde
aber erst gekauft,wenn das AGR
die Einzonung bewilligt habe.
Das gelte es abzuwarten.

«Der Ball liegt nun beim Kan-
ton», sagt seinerseits Bachofner,
der seine Beschwerde gegen den
Entscheid der Gemeindever-
sammlung Moosseedorf nach
der Einigung zurückgezogen
hat. Das Grundstück wird auch
nicht mehr auf den Immobilien-
portalen zum Verkauf angebo-
ten. Robert Bachofner ergänzt,
dass die Fischer bereits eine
Anzahlung geleistet haben. Das
Geld sei bei einemNotar hinter-
legt.

Keine Angaben
zum konkreten Preis
Die Parteien wollen sich nicht
dazu äussern, auf welcher Basis
die Einigung zustande gekom-

men ist undwerwelche Konzes-
sionen gemacht hat. Insbeson-
dere nennen sie den Verkaufs-
preis nicht. Im letzten Sommer
sprach Bachofnervon einemBe-
trag von 1,4 Millionen Franken.
Dieser liegt allerdings unter dem
Richtpreis, den er für den Ver-
kauf an eine Privatperson defi-
niert hatte.

Zum weiteren Zeitplan und der
Finanzierung des Zentrums äus-
sert sich GeschäftsführerAesch-
limann nicht. Auchmit Blick auf
die hängige Bewilligung derUm-
zonung durch das AGR und die
Verhandlungen mit möglichen
Geldgebern. «Das Projekt befin-
det sich in einer sensiblen Pha-
se.» Bei derVorstellung des Pro-
jekts im Februar 2020 war von
Gesamtkosten in der Höhe von
rund 7,25 Millionen Franken die
Rede.

Nutzungsrechte sollen
an neue Stiftung
In einem weiteren Streitpunkt
zeichnet sich eine Lösung ab.Die
Nutzungsrechte fürdenMoossee
gehören seit Jahrzehnten der Fa-
milie Bachofner.Eine andere Stif-
tung, an der sichvornehmlich die
Gemeinden Moosseedorf, Urte-
nen-Schönbühl und die Fischer
beteiligen werden, soll diese

Rechte für 1,5 Millionen Franken
übernehmen. Die Gemeindever-
sammlungMoosseedorf undUr-
tenen-Schönbühl haben dem
Vorhaben bereits zugestimmt.

Robert Bachofner hat imRah-
men des Reservationsvertrags
den Fischern ein Teilnutzungs-
recht zugesichert. Ohne dieses
würde der Betrieb eines Ausbil-
dungszentrums keinen Sinnma-
chen, sagtAeschlimann.DieVer-
handlungen für die Übernahme
der gesamten Nutzungsrechte
durch die Gemeinde sind am
Laufen. Den Verkauf an einen
Privaten lässt Bachofnerweiter-
hin offen. Der Moossee gehört
dem Kanton, er hätte ein Vor-
kaufsrecht für die Nutzung.

«Wir sind sehr daran interes-
siert, dass die Nutzungsrechte
amMoossee imBesitz der öffent-
lichen Hand sind», sagt der
Moosseedorfer Gemeindepräsi-
dent Stefan Meier.

Der gordische Knoten ist vorerst gelöst
Fischzentrum Schweiz am Moossee Die Fronten zwischen den Fischern und dem Besitzer der Fischzucht waren verhärtet.
Nun haben sich die Parteien gefunden. Die Planung geht weiter.

Die Fischzucht am Moossee ist seit vielen Jahren nicht mehr in Betrieb. Foto: Raphael Moser

«Wir sind sehr
daran interessiert,
dass die Nutzungs-
rechte amMoossee
imBesitz der
öffentlichen
Hand sind.»
Stefan Meier
Gemeindepräsident Moosseedorf

Eine eigene Stiftung für das Zentrum

Am 8. Dezember 2021 wurde die
Stiftung Fischzentrum Schweiz im
Handelsregister eingetragen. Als
Präsident firmiert der Solothurner
Ständerat Roberto Zanetti (SP),
der gleichzeitig Zentralpräsident
des Schweizerischen Fischerei-
Verbandes ist. Mitglied des Stif-
tungsrats ist ausserdem Peter Bill,
der langjährige frühere Gemeinde-
präsident von Moosseedorf. Der
Bernisch Kantonale Fischerei-
verband ist vertreten durch Vize-

präsident Markus Schneider. Der
Zweck der Stiftung ist gemäss
Eintrag im Handelsregister der
Aufbau und Betrieb eines Erlebnis-
und Ausbildungszentrums für
natürliche Gewässer, Fische
und respektvolle Fischerei. Ins-
besondere will die Stiftung die
Biodiversität der Fischwelt in der
Schweiz sowie im angrenzenden
Alpenraum erhalten und fördern.
Im Zentrum soll auch geforscht
werden. (hus)

Dreiwesentliche Punkte für eine
weitereVerlängerung derUnter-
suchungshaft sind laut einem
gestern Dienstag veröffentlich-
ten Urteil des bernischen Ober-
gerichts gegeben: der dringende
Tatverdacht, dieVerdunkelungs-
gefahrwie auch die Fluchtgefahr.

Das Gericht wies eine neuer-
liche Beschwerde der Beschul-
digten imDes-Alpes-Tötungsde-
likt gegen die Verlängerung ih-
rer Untersuchungshaft ab. Am
10. November 2021 hatte das re-
gionale Zwangsmassnahmenge-
richt Oberland die U-Haft aufAn-
trag der Staatsanwaltschaft er-
neut um drei Monate verlängert
– bis am 6. Februar.

Bald 15Monate in Haft
Die höchsten Richter in Lau-
sannewiesen bereits letztenNo-
vember eine Beschwerde gegen

die letzte U-Haft-Erstreckung bis
zum 6. November 2021 ab und
bestätigten den Beschluss der
Vorinstanz. Ende Septemberhat-
te die Staatsanwaltschaft nach
Abschluss der Strafuntersu-
chung die Anklageerhebung
beim Regionalgericht Oberland
in Thun inAussicht gestellt.We-
gen Mordes oder eventuell vor-
sätzlicher Tötung.

Damit bleibt die Ehepartnerin
des am 18. Oktober 2020 getöte-
tenWirts des Restaurants DesAl-
pes in Interlaken weiterhin hin-
terGittern. Siewar am9.Novem-
ber 2020 festgenommenworden,
wird sich per 6. Februar 15 Mo-
nate in Haft befinden. In Anbe-
tracht des im Raum stehenden
Vorwurfs des Mordes, eventuell
der vorsätzlichen Tötung, drohe
bei dieserHaftdauer keine Über-
haft, schreibt das Obergericht. Im

Falle einerVerurteilung hätte die
35-jährige Frau «eine Freiheits-
strafe im Bereich von deutlich
mehr als zehn Jahren zu gewär-
tigen», ist im Beschluss zu lesen.

Wie aus dem Obergerichtsurteil
hervorgeht, wird die ehemalige
Boxerin beschuldigt, den von ihr
getrennt lebenden Ehemannmit
einem Baseballschläger, der in

ihremBesitzwar, in dessenWoh-
nung erschlagen zu haben. Die
Täterschaft soll 19-mal gegen
den Kopf und unzähligeMale ge-
gen andere Körperteile des Op-
fers geschlagen haben. Der
Schläger befand sich laut Anga-
ben ihres Sohnes lange Zeit im
Auto derBeschuldigten undwur-
de neben dem Opfer gefunden.
Auch wurden Spritzer mit Blut
des Getöteten an den Schuhen
der Ehefrau festgestellt.

Auch keine Fussfessel
Die Verdächtige hatte beantragt,
der Entscheid des Zwangsmass-
nahmengerichts sei aufzuheben
und sie unverzüglich aus der U-
Haft zu entlassen;womöglich sei
sie im Rahmen der Ersatzmass-
nahme des Electronic Monito-
rings (elektronische Fussfessel)
unter Hausarrest zu stellen. Al-

lenfalls mit einem zusätzlichen
Kontaktverbot zu Zeugen und
Auskunftspersonen.Zudempoch-
te sie auf das Recht der unent-
geltlichen Rechtspflege.

Das Obergericht wies die Be-
schwerde in sämtlichen Punkten
ab. Der dringende Tatverdacht
sei weiterhin erfüllt, ebenso die
Kollusions- und Fluchtgefahr.
Und da die Beschwerde «aus-
sichtslos» war, sei ihr die amt-
liche Verteidigung für das vor-
liegende Beschwerdeverfahren
nicht zu gewähren. Die Verfah-
renskosten von 1500 Franken
werden derTatverdächtigen, die
bestreitet, ihrenMann getötet zu
haben, auferlegt.

Das Urteil des Obergerichts
kann ans Bundesgericht weiter-
gezogen werden.

Jürg Spielmann

Obergericht entlässt Beschuldigte nicht aus demGefängnis
Tötungsdelikt in Interlaken Die Tatverdächtige im Des-Alpes-Tötungsdelikt vomOktober 2020 bleibt in Untersuchungshaft.

Zeichen der Anteilnahme nach dem Tötungsdelikt. Foto: Bruno Petroni


